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§ l 

Name, Sitz und Zweck 

 
1. Der im Jahre 1905 in Finthen gegründete Radfahrer- Verein führt den Namen 

Radfahrer- Verein 1905 Finthen e. V. 

 

Er hat seinen Sitz in Mainz- Finthen, seine Farben sind rot weiß. 

 

Er ist in das Vereinsregister eingetragen beim Amtsgericht Mainz und ist 

Mitglied des Sportbundes Rheinhessen e.V., des Radsportverbandes 

Rheinhessen e.V. im Landessportbund Rheinland Pfalz, dem 

Stadtsportverband Mainz e.V. und des Bundes Deutscher Radfahrer. 

 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sportes und der sportlichen 

Jugendhilfe. 

 

Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch Förderung 

sportlicher Übungen und Leistungen. 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

Es darf keiner Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

Die Aufgaben des Vereins vollziehen sich unter Wahrung der parteipolitischen 

und konfessionellen Neutralität. 
 

 

§ 2 

Mitgliedschaft 

 
l. Der Verein besteht aus: 

a)   aktiven Mitgliedern 

b)   passiven Mitgliedern 

c)   auswärtigen Mitgliedern 

d)   Ehrenmitgliedern 
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2. Jugendliche Mitglieder sind solche,  die das 18.  Lebensjahr noch nicht 

erreicht haben. Zur Mitgliedschaft und sportlichen Betätigung muss in jedem 

Fall eine schriftliche Erlaubnis der Eltern bzw. des gesetzlichen Vertreters 

vorgelegt werden. Die Überführung zu den aktiven oder passiven Mitgliedern 

erfolgt automatisch jeweils auf den der Vollendung des 18. Lebensjahres 

folgenden Monat. 

 

3. Ehrenmitglied wird, wer 50 Jahre ununterbrochen dem Verein angehört, oder 

wer sich um die Förderung des Vereins und des Sportes besonders 

hervorragende Verdienste erworben  hat. Ehrenmitglieder werden durch 

Beschluss des Gesamtvorstandes ernannt. 

 

Ehrenmitglieder genießen alle Rechte eines ordentlichen Mitgliedes, sind 

jedoch beitragsfrei. 

 

4. Auswärtige Mitglieder sind solche,  die nicht mehr am Sitz des Vereins 

wohnen und infolge der damit verbundenen örtlichen Trennung gehindert sind, 

am Vereinsgeschehen laufend teilzunehmen. Mitglieder, welche wegziehen 

und die neue Anschrift dem Verein bekanntgeben, werden automatisch als 

auswärtige Mitglieder weitergeführt. 

 

 

§ 3 

Erwerb der Mitgliedschaft 

 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

 

2. Juristische Personen,  Handelsgesellschaften,  Körperschaften, eingetragene 

Genossenschaften und andere Personellevereinigungen mit rechtlicher 

Selbstständigkeit können die Mitgliedschaft ebenfalls erwerben. In diesem Fall 

erfolgt die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages gesondert. 

 

3. Wer die Mitgliedschaft erwerben will,  hat an den Vorstand ein schriftliches 

Aufnahmegesuch zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der 

gesetzlichen Vertreter erforderlich. Die Aufnahme erfolgt durch den 

geschäftsführenden Vorstand. 

4. Die vom Verein festgesetzten Aufnahmegebühr ist spätestens mit dem ersten 

Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Für Schüler, Jugendmitglieder und Studierende 

entfällt die Aufnahmegebühr. 

 

 

 

 



Seite: 5 von 15 

§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt,  Tod, Ausschluss oder Auflösung 

des Vereins. 

 

2. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den geschäftsführenden Vorstand zu 

richten. 

Der Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres zulässig. 

 

3. Der Verein behält sich das Recht vor,  beim Austritt oder Ausschluss 

bestehende Beitragsrückstände innerhalb Jahresfrist einzufordern. 

Vorrausgezahlte Beiträge werden nicht zurückerstattet. 

 

4. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann nach vorheriger Anhörung auf Antrag 

des geschäftsführenden Vorstandes durch den Gesamtvorstand aus folgenden 

Gründen erfolgen: 

a) wenn ein Mitglied längere Zeit seinen Verpflichtungen gegenüber dem 

 Verein nicht nachgekommen ist und trotz mehrmaliger Aufforderung 

 seinen Zahlungen nicht nachkommt ; 

b) bei groben und wiederholten Vergehen gegen die Vereinssatzung sowie 

 wegen grob unsportlichen Betragens; 

c) wegen unehrenhaften Verhaltens,  Unehrlichkeit oder sonstiger, das 

 Ansehen des Vereins schädigender oder beeinträchtigender Handlungen. 

 

5. Der Ausgeschlossene verliert alle Ansprüche gegenüber dem Verein, bleibt 

jedoch für einen, dem Verein zugefügten Schaden haftbar. Dem Verein 

gehörende Inventarstücke, sind unverzüglich zurückzugeben. 

 

 

§ 5 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
l. Ehrenmitglieder,  aktive und passive Mitglieder haben gleiche Rechte im 

Verein. 

 

2. Die Mitglieder haben Stimmrecht in allen Versammlungen und das Recht, an 

allen Veranstaltungen teilzunehmen, sofern sie das 16 Lebensjahr vollendet 

haben. Jüngere Mitglieder können an der Mitgliederversammlung und den 

Abteilungsversammlungen teilnehmen. 
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3. Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an 

wählbar. 

 

4. Bei der Wahl der Jugendvertreter haben alle Mitglieder des Vereins vom 12. 

bis 21. Lebensjahr Stimmrecht. Als Jugendvertreter können alle Mitglieder 

vom vollendeten 16. Lebensjahr an gewählt werden. 

 

5. Jedem Mitglied wird gewissenhafte Befolgung dieser Satzung und rege 

Beteiligung an den Versammlungen zur Pflicht gemacht. Außerdem wird von 

jedem aktiven Mitglied als selbstverständlich vorausgesetzt, dass es an den  

festgesetzten Spielen und Wettkämpfen für den Verein oder  an den 

angesetzten Trainingsstunden regelmäßig teilnimmt und den Anordnungen des 

jeweils hierfür Verantwortlichen Folge leistet. Fühlt sich ein Mitglied aus 

irgendeinem Grund benachteiligt, beleidigt oder zurückgesetzt, so ist es seine 

Pflicht, dies sofort dem geschäftsführenden Vorstand zu melden, der dann die 

Angelegenheit schlichtet. 

 

Es ist keinem aktiven Mitglied des Vereins gestattet, in derselben Sportart 

einem anderen Verein als aktives  Mitglied anzugehören. Für Angehörige von 

Betriebssportgemeinschaften gelten die vom Deutschen Sportbund und von 

den Fachverbänden hierfür erlassenen Bestimmungen. 

 

 

§ 6 

Maßregelungen 
 

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen der 

Vereinsorgane verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom 

geschäftsführenden Vorstand folgende Maßnahmen verhängt werden: 

 

a) Verweis 

b) angemessene Geldstrafe 

c) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den  

 Veranstaltungen des Vereins 

 

Maßregelungen sind mit Begründung und Angabe der Rechtsmittelauszusprechen.  
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§ 7 

Rechtsmittel 
 

Gegen eine Ablehnung der Aufnahme, gegen einen Ausschluss (§ 4.4) sowie gegen 

eine Maßregelung (§ 6) ist Einspruch zulässig. Dieser ist innerhalb von zwei 

Wochen - vom Zugang des Bescheides gerechnet -  beim Vorsitzenden 

einzureichen. Über den Einspruch entscheidet der Gesamtvorstand endgültig. 

 

 

§ 8 

Einkünfte und Ausgaben des Vereins 
 

Die Einkünfte des Vereins bestehen aus: 

a) Beiträgen und Aufnahmegebühr der Mitglieder; 

b) Einnahmen aus Wettkämpfen sowie sonstigen Vereinsveranstaltungen; 

c) freiwilligen Spenden; 

d) sonstigen Einnahmen. 

 

Die Höhe der Vereinsbeiträge sowie der Aufnahmegebühr wird vom 

Gesamtvorstand unter Genehmigung der Mitgliederversammlung festgelegt. 

 

Die Ausgaben des Vereins bestehen aus: 

a) Verwaltungsausgaben 

b) Aufwendungen im Sinne des § 2. 

 

Für besondere Aufwendungen und Anschaffungen sowie Baulichkeiten 

ist die Genehmigung der Mitgliederversammlung in dringenden 

Fällen kann dies auch nachträglich geschehen einzuholen. 

 

 

§ 9 

Vermögen 

 
Für sämtliche Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschließlich das 

Vereinsvermögen, welches aus dem vorhandenen Barvermögen und sämtlichem 

Inventar besteht. Überschüsse aus allen Veranstaltungen gehören zum  

Vereinsvermögen. 
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§ 10 

Vereinsorgane 
 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

 als geschäftsführender Vorstand oder 

 als Gesamtvorstand. 

 

 

§ 11 

Mitgliederversammlung 
 
1. Oberstes Organs des Vereins ist die Mitgliederversammlung 

 

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung)findet in 

jedem Jahr statt. 

 

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 

drei Wochen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 

a) der geschäftsführende Vorstand oder der Gesamtvorstand beschließt 

b) ein Viertel der Stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim  

  Vorsitzenden beantragt hat. 

 

4. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den 

geschäftsführenden Vorstand durch Veröffentlichung, z.B. 

Vereinsaushangtafel, Amtsblatt der Gemeinde. Zwischen dem Tag der 

Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von drei 

Wochen liegen. 

 

5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die 

Tagesordnung mitzuteilen. Diese muss folgende Punkte enthalten: 

 a) Entgegennahme der Berichte 

 b) Kassenbericht der Kassenprüfer 

 c) Entlastung des Gesamtvorstandes 

 d) Wahlen,  soweit diese erforderlich sind 

 e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 

 

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen 

Mitglieder beschlussfähig. 

 



Seite: 9 von 15 

7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 

als abgelehnt. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 

Zweidrittel der erschienen stimmberechtigten Mitgliedern beschlossen werden. 

 

8. Die Entlastung des Vorstandes erfolgt durch die Revisoren, die der 

Versammlung auch die einzelnen Wahlvorschläge unterbreiten. Die 

Versammlung wählt den Wahlleiter. 

 

Nachdem der l. Vorsitzende gewählt ist, übernimmt dieser den Vorsitz und die 

Durchführung der weiteren Wahlen. 

 

9 Zur Wahl können nur Mitglieder vorgeschlagen werden,  die in der 

betreffenden Versammlung anwesend sind, oder deren schriftliches 

Einverständnis mit der ihnen zugedachten Wahl vorliegt. 

 

Bei Wahlen ist, wenn sie nicht einstimmig durch Zuruf erfolgt, Abstimmung 

durch Stimmzettel erforderlich. 

 

 

§ 12 

Mitarbeiterkreis 
 

1. Zum Mitarbeiterkreis gehören: 

 a) die Mitglieder des Vorstandes 

 b) die Abteilungsleiter 

 c) die Übungsleiter 

 d) die Betreuer 

 e) Vertreter des Vereins in Fachgremien des Sportes aus 

  Kreis-, Bezirks- und Landesebene 

 f) Kassenprüfer 

 

2. Der Mitarbeiterkreis soll mindestens zweimal jährlich zusammentreten. Er 

wird vom Vorsitzenden geleitet. 

 

3. Der Mitarbeiterkreis soll gewährleisten,  dass alle im Verein tätigen 

Mitarbeiter laufend über alle Geschehnisse im Verein informiert werden. Er 

hat die Aufgabe, bei allen besonderen Maßnahmen und Vorhaben des Vereins 

beratend mitzuwirken. 
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§ 13 

Vorstand 

 
l. Der Vorstand arbeitet 

 a) als geschäftsführender Vorstand, 

   bestehend aus: 

   dem Vorsitzenden 

   dem stellvertretenden Vorsitzenden 

   dem Geschäftsführer und 

   dem Schatzmeister 

 

 b) als Gesamtvorstand, 

   bestehend aus: 

   dem geschäftsführenden Vorstand a) 

   dem Ehrenvorsitzenden 

   dem Sportausschußvorsitzenden 

   den Jugendleitern 

   dem Materialverwalter 

   dem Vergnügungsausschussvorsitzenden 

   den drei Beisitzern 

   den Ehrenvorstandsmitgliedern. 

 

2. Vorstand im Sinne § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Sie 

vertreten den Verein gerichtlich und außer gerichtlich. Jeder von ihnen ist 

allein vertretungsberechtigt. Im Innerverhältnis zum Verein wird der 

Stellvertreter jedoch nur bei Verhinderung des l. Vorsitzenden tätig. Auf 

Beschluss  der Mitgliederversammlung kann die Position des Stellvertreters 

doppelt besetzt werden. Im Falle einer Doppelbesetzung ist jede Person allein 

stimmberechtigt. 

 

3. Der Ressortleiter für Jugendsport wird in einer gesonderten einberufenen 

Versammlung von der Jugend gewählt (vgl. § 5 Ziffer 2). Die Wahl bedarf der 

Bestätigung durch die Mitgliederversammlung. 

 

4. Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des geschäftsführenden 

Vorstandes und des Gesamtvorstandes. Der Gesamtvorstand tritt zusammen, 

wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei seiner Mitglieder es 

beantragen. Er  ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 

ist. 

 Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Gesamtvorstand berechtigt, 

ein neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 
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5. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören insbesondere die 

Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung 

von Anregungen des Mitarbeiterkreises. 

 

6. Der geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig,  die aufgrund 

ihrer Dringlichkeit einer schnellen Erledigung bedürfen. Der Gesamtvorstand 

ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden Vorstandes laufend zu 

informieren. 

 

7. Die Aufgaben der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes sowie die 

Abgrenzung der übrigen Vorstandsressorts regelt die Geschäftsordnung.  

 

8. Der Vorsitzende,  sein Stellvertreter und der Geschäftsführer  haben das Recht, 

an allen Sitzungen der Abteilungen und Ausschüsse beratend teilzunehmen. 

 

 

§ 14 

Ausschüsse 
 

1. Die Mitgliederversammlung und der Vorstand sind berechtigt,  für den 

ordnungsgemäßen Ablauf der Vereinsverwaltung Ausschüsse einzusetzen, 

deren Mitglieder nicht Vorstandsmitglieder im Sinne der Satzung sind. 

Insbesondere kommen in Frage: 

a) Sportausschuss 

b) Wettfahrausschuss 

c) Jugendausschuss 

d) Kulturausschuss 

 

2. Die Zahl der Mitglieder dieser Ausschüsse wird von der 

Mitgliederversammlung festgesetzt. Die Wahlen hierzu nimmt die 

Generalversammlung vor; der Wettfahrausschuss wird vom Sportauschuss 

ernannt. 

 

3. Die Sitzungen der Ausschüsse erfolgen nach Bedarf und werden durch den 

Geschäftsführer im Auftrag des zuständigen Leiters einberufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite: 12 von 15 

§ 15 

Abteilungen 

 
1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen  Abteilungen oder werden 

im Bedarfsfalle durch Beschluss des Gesamtvorstandes gegründet. 

 

2. Die Abteilungen werden durch ihre Leiter,  deren Stellvertreter oder 

Mitarbeiter, denen besondere Aufgaben übertragen sind, geleitet. 

 

3. Abteilungsleiter,  Stellvertreter und Mitarbeiter werden von der 

Abteilungsversammlung gewählt. Die Abteilung ist gegenüber den Organen 

des Vereins verantwortlich und auf Verlangen jederzeit zur Berichterstattung 

verpflichtet. 

 

4. Die Abteilungen sind im Bedarfsfall berechtigt,  zusätzlich zum Vereinsbeitrag 

einen Abteilungs- und Aufnahmebeitrag zu erheben. Die sich aus der 

Erhebung von Sonderbeiträgen ergebene Kassenführung kann jederzeit vom 

Schatzmeister des Vereins geprüft werden. Die Erhebung eines 

Sonderbeitrages bedarf der vorherigen Zustimmung des Gesamtvorstandes. 

 

 

§ 16 

Jugendleitung 
 

Die Jugendleitung kann eine eigene, von den Mitgliedern genehmigte Satzung 

erhalten. Für deren Einhaltung hat der Jugendausschuss verantwortlich zu sorgen. 

Er ist auch für die einwandfreie und ordnungsgemäße Verwendung der dem 

Jugendausschuss zugewiesenen Geldmittel verantwortlich. 

 

 

§ 17 

Protokollierung der Beschlüsse 
 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des geschäftsführenden 

Vorstandes, des Gesamtvorstandes, der Ausschüsse sowie der Jugend- und 

Abteilungsleiterversammlungen ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das vom 

Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokollführer zu 

unterzeichnen ist. 
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§ 18 

Wahlen 
 

Die Mitglieder des Gesamtvorstandes, die Abteilungsleiter sowie die Kassenprüfer 

werden auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis 

der Nachfolger gewählt ist. 

Wiederwahl ist zulässig. 

 

 

§ 19 

Kassenprüfer 
 

Von der Mitgliederversammlung werden aus den Reihen der Mitarbeiter zwei 

Kassenprüfer gewählt. Wiederwahl ist nur einmal zulässig, und zwar dergestalt, 

dass immer ein seitheriger und ein neuer Kassenprüfer fungieren. Sie müssen 

mindestens 25 Jahre alt sein. Sie sind Beauftragte aller Mitglieder und mit dem 

Kassierer für die Richtigkeit der Kassenführung verantwortlich. Durch Revision 

der Vereinskasse, der Bücher und Belege haben sie sich über die ordnungsgemäße 

Buch- und Kassenführung des Vereins zu informieren. In jedem Jahr muss 

mindestens eine Kassenprüfung erfolgen. Beanstandungen der Kassenprüfer 

können sich nur auf die Richtigkeit der Belege und Buchungen erstrecken, nicht 

aber auf die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der vom Vorstand 

genehmigten  Ausgaben. 

 

Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und 

beantragen bei ordnungsgemäßer Führung die Entlastung des Schatzmeisters. 

 

 

§ 20 

Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr fällt zeitlich mit dem Kalenderjahr zusammen. 

 

 

§ 21 

Ordnungen 
 

Zur Durchführung der Satzung gibt sich der Verein eine Geschäftsordnung, eine 

Finanzordnung sowie eine Ordnung für die Benutzung der Sportstätten. Die 

Ordnungen werden vom Gesamtvorstand mit einer Zweidrittel-Mehrheit 

beschlossen. 
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§ 22 

Haftung 
 

Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht für die bei den sportlichen 

Veranstaltungen etwaigen eingetretenen Unfälle oder Diebstähle in den 

Veranstaltungsräumen. Der Unfall- und Haftpflichtschutz ist durch den 

Rheinhessischen Sportbund im Rahmen eines Versicherungsvertrages 

gewährleistet. 

 

 

§ 23 

Auflösung des Vereins 
 

l. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen  

 außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 

2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen 

 wenn es 

 a) der Gesammtvorstand mit einer Mehrheit von Dreiviertel aller seiner 

  Mitglieder beschlossen hat, oder 

 b) von einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins 

  schriftlich gefordert wurde. 

 

3. Die Versammlung ist beschlussfähig,  wenn mindestens 50% der 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer 

Mehrheit von Dreiviertel der erschienen stimmberechtigten Mitglieder 

beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 

 

Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 50% der Stimmberechtigten 

Mitgliedern anwesend sein, ist eine zweite  Versammlung einzuberufen, die 

dann mit einer Mehrheit von Dreiviertel der anwesenden stimmberechtigten 

Mitgliedern beschlussfähig ist. 

 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 

Zweckes fällt sein Vermögen an den  

 Sportbund Rheinhessen, Rheinallee l, 55118 Mainz 

 mit der Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen unmittelbar und 

ausschließlich zur Förderung des Sportes verwendet werden darf. 
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§ 24 

Aufhebung der bisherigen Satzung 
 

Die bisher rechtskräftige Satzung, aufgestellt im Jahre 1966, verliert mit Annahme 

dieser Satzung durch die Mitgliederversammlung ihre Gültigkeit. 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt. 

 

 

 

____________________       ________________ 

Ort und Datum                                                                                 Volker Lickhardt 

                                                                                                           l. Vorsitzender 

 

 
 


